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 Veröffentlicht am 10.05.1988

Norm

ABGB §880a B

Rechtssatz

Auf die vertragsmäßige Ausfolgung einer Bankgarantie kann geklagt werden; allein die Tatsache, daß die beklage

Partei derzeit über die Bankgarantie nicht verfügt und die Ausstellung dieser Urkunden der Mitwirkung eines

Bankinstitutes bedarf, rechtfertigt nicht die Abweisung des Klagebegehrens.
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